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RS OGH 1949/4/6 3Ob102/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.04.1949

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Die Verö0entlichung eines auf der Klinik mit einem Patienten aufgenommenen Lichtbildes in einem medizinischen

Werke bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Abgebildeten jedenfalls dann, wenn es sich um eine di0amierende

Krankheit handelt.
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